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Rechnungsstellung & Steuern vereinfacht: 

Lassen Sie die USt-IDs doch automatisch prüfen! 

 

Mit HPC-VAT - Integrierte automatische Prüfung der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummern im SAP-System 

 

Für die Erstellung einer Rechnung für eine 

steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung be-

nötigen Sie die korrekte USt-ID des Rechnungs-

empfängers. Um die USt-ID prüfen zu können, 

haben die europäischen Finanzbehörden die 

Web-Services VIES bzw. MIAS (MwSt-Informa-

tionsaustauschsystem) zur Verfügung gestellt. Mit 

HPC-VAT nutzen Sie diese Services direkt aus Ih-

rem SAP, vollautomatisch als Web-Service, auch 

über SAP PI! 

Damit Sie Ihre Rechnungsstellung komfortabel 

aus einem System – Ihrem SAP
®
 – erledigen kön-

nen. 

 

 

 

Wann brauchen Sie HPC-VAT? 

Sobald Sie Waren oder Dienstleistungen aus dem EU-Ausland beziehen oder ans EU-Ausland liefern 

und die steuerfreie Behandlung Ihrer Lieferungen in ihrem SAP
®
 ERP-System abbilden möchten. 

Ihr Vorteil mit HPC-VAT: 

 Automatische Online-Prüfung der USt-ID ohne weiteren manuellen Aufwand 

 Revisionssichere Nachweise aller Prüfungen direkt im SAP-System 

 Lückenlose Prüfung gibt Sicherheit gegenüber den Finanzbehörden 

 Kostengünstige Lösung, die mit wenig Aufwand implementiert werden kann 

 

Was zeichnet die Lösung HPC-VAT aus? 

 Konfigurierbares Prüfverhalten für Stammdaten und Belege 

 Schlankes, einfaches Customizing 

 Einfachste Pflegetransaktion für USt-ID und/oder Adressdaten im Fehlerfall in Belegen  

und Stammdaten 

 Einfache Auswertungs- und Monitorfunktionen um Fehlersituationen zu erkennen 

 Nacharbeit der Stammdaten und/oder Belege über einen Arbeitsvorrat 

 Compliance-konforme Prüfnachweise für Steuer- und Betriebsprüfung 

 

Preis  

 4.900, - EUR für die Lösung 

 1 Beratertag für Installation und Einweisung 

Warum sollten Sie die USt-ID prüfen? 

Bei Lieferungen in ein anderes Land der EU wird 

keine Umsatzsteuer berechnet (steuerfreie inner-

gemeinschaftliche Lieferung), wenn der gewerbliche 

Abnehmer im Empfängerland eine Umsatzbesteue-

rung mit dem Steuersatz des Ziellandes vornimmt. 

Der Rechnungssteller muss jedoch nachweisen, 

dass es sich bei dem Kunden um ein Unternehmen 

und keine Privatperson handelt, wobei die Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer (USt-ID) als Nachweis 

des Gewerbes ausreicht.  

Die USt-ID des Empfängers muss zum Zeitpunkt 

der Rechnungsstellung gültig sein - nur dann darf 

der Lieferant die Lieferung bzw. Rechnungsstellung 

steuerfrei behandeln. 

Somit trägt allein der liefernde Unternehmer das 

Risiko für die korrekte Rechnungsstellung! 


